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Bei der Substitutionsprüfung geht es nicht um die Einstufung eines 

Stoffes/Gemisches in  eine Gefährlichkeitskategorie, sondern um den 

Vergleich mehrerer Stoffe/Gemische für die gleiche Anwendung und 

gleiche Produktqualität hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit mit dem Ziel, 

ein möglichst nicht gefährlichen Stoff/Gemisch für die Erledigung einer 

bestimmten Tätigkeit zu finden.

Eine rein ökonomische Betrachtung ist kein Entscheidungskriterium.

Anspruch und Wirklichkeit gehen hier weit auseinander.
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Rechtliche Grundlagen

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen – Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
vom 26. November 2010, zuletzt geändert am 29.03.2017

§ 5 GefStoffV „SicherheitsdatenblaF und sonsGge InformaGonspflichten“
§ 6  GefStoffV „InformaGonsermiFlung und Gefährdungsbeurteilung“
§ 7  GefStoffV „Grundpflichten“

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit 
Biologischen Arbeitsstoffen – Biostoffverordnung (BioStoffV)
vom 15. Juli 2013, zuletzt geändert am 29.03.2017

§ 4  BioStoffV „ Gefährdungsbeurteilung“
§ 8 BioStoffV „Grundpflichten“
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§ 6 GefStoffV „Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung“
(1) Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung als Bestandteil der Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber 
festzustellen, ob die Beschäftigten Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausüben oder ob 
bei Tätigkeiten Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden können. Ist dies der 
Fall, so hat er alle hiervon ausgehenden Gefährdungen der Gesundheit und 
Sicherheit der Beschäftigten unter folgenden Gesichtspunkten zu beurteilen:
1. gefährliche Eigenschaften der Stoffe oder Gemische, einschließlich ihrer 

physikalisch-chemischen Wirkungen,
2. Informationen des Lieferanten zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit 

insbesondere im Sicherheitsdatenblatt,
3. Art und Ausmaß der Exposition unter Berücksichtigung aller Expositionswege; 

dabei sind die Ergebnisse der Messungen und Ermittlungen nach § 7 Absatz 8 zu 
berücksichtigen,

4. Möglichkeiten einer Substitution
5. ……..
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§ 7 GefStoffV „Grundpflichten“

(1) Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen erst aufnehmen lassen, 
nachdem eine Gefährdungsbeurteilung nach § 6 durchgeführt und die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen nach Abschnitt 4 ergriffen worden sind.

(3) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage des Ergebnisses der 
Substitutionsprüfung nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 vorrangig eine 
Substitution durchzuführen. Er hat Gefahrstoffe oder Verfahren durch Stoffe, 
Gemische oder Erzeugnisse oder Verfahren zu ersetzen, die unter den jeweiligen 
Verwendungsbedingungen für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten 
nicht oder weniger gefährlich sind.
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§ 4 BioStoffVO „Gefährdungsbeurteilung“

(3) Für die Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber insbesondere 
Folgendes zu ermitteln:

1. …….
2. …….
3. …….
4. Möglichkeit des Einsatzes von Biostoffen, Arbeitsverfahren oder 

Arbeitsmitteln, die zu keiner oder einer geringeren Gefährdung der 
Beschäftigten führen würden (Substitutionsprüfung),

5. ……. 
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Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA)

Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA)

TRBA 400   „Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und für die
Unterrichtung der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit biologischen
Arbeitsstoffen“

TRBA 500   „Grundlegende Maßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen
Arbeitsstoffen“

Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)

TRGS 200 „Nationale Aspekte beim Erstellen von Sicherheitsdatenblättern“
TRGS 400   „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“
TRGS 500 „Schutzmaßnahmen“
TRGS 600   „Substitution“

Vermutungstatbestand:
Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber davon ausgehen, 
dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt 
der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche 
Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten 
erreichen.
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TRGS 500 Schutzmaßnahmen

5 Rangfolge der Schutzmaßnahmen – „STOP-Prinzip“
5.1 Allgemeines

(1) Das STOP-Prinzip beschreibt die Rangfolge von Schutzmaßnahmen. Diese 
Rangfolge hat der Arbeitgeber bei der Festlegung und Anwendung von 
Schutzmaßnahmen zu beachten. Das STOP-Prinzip wird oft auch als STOP-
Hierarchie, -Reihenfolge oder -Rangfolge bezeichnet. Dabei stehen die 
einzelnen Buchstaben "STOP" für jeweils verschiedene Arten von 
Schutzmaßnahmen:

S - Substitution
T - Technische Schutzmaßnahmen
O - Organisatorische Schutzmaßnahmen
P - Persönliche Schutzmaßnahmen

5.2 Substitutionsprüfung und Substitution
(1) Die Substitution ("S") ist die wirksamste Schutzmaßnahme. …….
(2) ……….
(3) Das Ergebnis der Prüfung auf Möglichkeiten einer Substitution ist gemäß

GefStoffV und TRGS 600 zu dokumentieren.
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Welche Hilfsmittel sind vorhanden?

Reihe 600    Ersatzstoffe und Ersatzverfahren

TRGS 600   „Substitution“
TRGS 602   „ Einsatzstoffe und Verwendungsbeschränkungen - Zinkchromate und

Strontiumchromat als Pigmente für Korrosionsschutzbeschichtungs-
stoffe“

TRGS 608   „Ersatzstoffe, Ersatzverfahren und Verwendungsbeschränkungen für
Hydrazin in Wasser- und Dampfsystemen“

TRGS 609   „Ersatzstoffe, Ersatzverfahren und Verwendungsbeschränkungen für
Methyl- und Ethylglykol sowie deren Acetate“

TRGS 610   „Ersatzstoffe und Ersatzverfahren für stark lösemittelhaltige Vorstriche
und Klebstoffe für den Bodenbereich“

TRGS 611   „Verwendungsbeschränkungen für wassermischbare bzw. wasserge-
mischte Kühlschmierstoffe, bei deren Einsatz N-Nitrosamine auftreten
können“

TRGS 614   „Verwendungsbeschränkungen für Azofarbstoffe, die in krebserzeugende
aromatische Amine gespalten werden können“

TRGS 615   „Verwendungsbeschränkungen für Korrosionsschutzmittel, bei deren
Einsatz N-Nitrosamine auftreten können“
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TRGS 617   „Ersatzstoffe für stark lösemittelhaltige Oberflächenbehandlungsmittel
für Parkett und andere Holzfußböden“

TRGS 618   „Ersatzstoffe und Verwendungsbeschränkungen für Chrom(VI)-haltige
Holzschutzmittel“

TRGS 619   „Substitution für Produkte aus Aluminiumsilikatwolle“

Reihe 900 Grenzwerte, Einstufungen, Begründungen und weitere
Beschlüsse des AGS

TRGS 905  „Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder
reproduktionstoxischer Stoffe“

TRGS 907  „Verzeichnis sensibilisierender Stoffe und von Tätigkeiten mit
sensibilisierenden Stoffen“
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Informationsquellen zu einzelnen Stoffen/Gemischen/Produkten

§ Sicherheitsdatenblatt
§ Datenbanken wie 

Rigoletto, GisChem, chemsafe, gemeinsamer Stoffdatenpool 

Bund/Länder (GSBL), GESTIS (Gefahrstoffdatenbank), 

Informationssystem für gefährliche Stoffe (IGS), eChemPortal bei 

der OECD, Datenbank über REACH-registrierte Stoffe bei der 

ECHA etc.

§ Informationsmaterialien der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin (BAuA) wie

Substitutionsportal (SUBSPort), 

Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG)

§ Liste der krebserzeugenden, mutagenen und reproduktions-toxischen Stoffe 

(KMR-Stoffe) (TRGS 905)

§ GADSL – Liste (Autoindustrie, Zentralverband Elektrotechnik- und

Elektronikindustrie ZVEI)
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Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG)
Basis: TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“

GADSL – Liste
Stoffliste meldepflichtiger Reinstoffe 
§ P In allen Anwendungen verboten
§ D/P    In einigen Anwendungen verboten, in allen anderen Fällen

deklarationspflichtig.
§ D Reinstoff muss immer deklariert werden, wenn er den

festgesetzten Schwellenwert überschreitet; es ist nicht
verboten, ihn in Autoteilen zu verwenden.
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Gefahrstoffe_1

Zusammenstellung von Hilfsmitteln – Gefahrstoffebeurteilung (BAuA)
Stand Juni 2019
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Gefahrstoffe_1



15

Gefahrstoffe_1
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Gefahrstoffe_1
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Gefahrstoffe_1
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Gefahrstoffe_1
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Wo liegen die Probleme in den Unternehmen?

v Eine Stoff-/Produktliste, aus der alle im Unternehmen eingekauften und in der 
Verwendung stehenden Stoffe/Produkte ersichtlich sind, ist i.d.R. nicht 
vorhanden.

v Einkauf von Produkten über „Thekengeschäft“.

v Es gibt keine Beschreibung der verschiedenen, erforderlichen Eigenschaften, die 
notwendig ist, um gezielt Stoffe/Produkte einzukaufen.

v Unternehmen haben oftmals Verträge mit Großhändlern (z.B. Würth).

v Es gibt i.d.R. keine Mitarbeiter mit chemischen und toxikologischen 
Fachkenntnissen.

Konsequenz
§ Arbeitgeber allein gelassen, seinen gesetzlichen Verpflichtungen 

nachzukommen. 
§ Je kleiner das Unternehmen, um so schwieriger die Situation des 

Geschäftsführers als Vertreter des im Gesetz bzw. Verordnung genannten 
Arbeitgebers. 

§ Delegation auf einen Mitarbeiter, z.B. SiFa, löst das Problem nicht, sondern 
verschiebt es nur.
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Beispiele der Praxis

1.   namhafter Großkonzern der Automobilindustrie in Deutschland
§ 6.500 Mitarbeiter
§ 40 Vollzeit-Akademiker
§ rund 20.000 Stoffe/Gemische im Einsatz

2. großer Mittelständler der Technischen Gebäudeausrüstung
§ 2.000 Mitarbeiter
§ 0,01 Vollzeit-Akademiker
§ rund 200 Stoffe/Gemische im Einsatz

3. kleiner Mittelständler der Technischen Gebäudeausrüstung
§ 12 Mitarbeiter
§ 0 Vollzeit-Akademiker
§ rund 125 Stoffe/Gemische im Einsatz
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Unterschiedliche Betrachtungsbereiche

Stoffe/Gemische

§ im ProdukGonsprozess

§ in Produkten

§ in Gerätschapen

§ im Handwerk
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Umgang mit Stoffen/Gemischen in der Praxis

Welche Eigenschaft 
ist gefordert?

Auswahl eines 
Stoffes/Gemisches

Bewertung Gefährlichkeit
gefährlich ja/nein?

Substitutionsprüfung

Dokumentation in 
Gefahrstoffliste

nein

ja

Maßnahmen

AA / VA / BA
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Grundlage ist das Sicherheitsdatenblatt (SDB)

SDB haben alle, da Hersteller/Inverkehrbringer diese bereitstellen müssen!

Abschnitt 2: mögliche Gefahren

2.1   Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung gemäß EG-CLP-VO

(Nr. 1272/2008)

2.2    Kennzeichnungselemente

2.3    sonstige Gefahren

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1    Stoffe

3.2    Zubereitungen

SDB wird geregelt durch die EG-REACH-VO (Nr. 1907/2006, Artikel 31)
SDB hat 16 Abschnitte
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Beispiel
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Haftungsausschluss
Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand.
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TRGS 600 kennt

§ Spaltenmodell

Gefährdung akute 
Gesundheits-

gefahren

chronische 
Gesundheits-

gefahren

Umwelt-
gefahren

Brand- und 
Explosions-

gefahren

Gefahren 
durch 

Freisetzung

Gefahren 
durch das 
Verfahren

sehr hohe

hohe

mittlere

geringe

vernach-
lässigbare

Gesamtbeurteilung: Dieses Produkt kann als Ersatzprodukt für xxxxx verwendet werden.

§ Wirkmodell  (Beispiel: gefährlicher Einzelstoff in Folie)

Das Wirkfaktoren-Modell bezieht sich ausschließlich auf toxische
Eigenschaften. 

Dazu werden die H-Sätze herangezogen und mit W-Faktoren
versehen.
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System der besonders gefährlichen Merkmale

Gemäß Anhang I der CLP-VO sind alle Stoffe/Gemische durch den Hersteller oder 
Inverkehrbringer einzustufen und zu kennzeichnen mit

§ Gefahrenklassen (Gefahrenpiktogramme),
§ Gefahrenhinweisen (H-Kriterien) und 
§ Sicherheitshinweise (P-Kriterien)
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Gemäß Art. 2 der CLP-Verordnung sind für die Gefährlichkeit folgende Definitionen 
eingeführt:

Gefahrenklasse
physikalische Gefahr, Gefahr für menschliche Gesundheit oder Gefahr für Umwelt

Gefahrenkategorie
Untergliederung in den Gefahrenklassen zur Angabe der Schwere der Gefahr

Gefahrenpiktogramm
grafische Darstellung zur Vermittlung einer bestimmten Gefahr 

Signalwort
Wort, das das Ausmaß der Gefahr angibt:

a. "Gefahr":
Signalwort für die schwerwiegenden Gefahrenkategorien;

b. "Achtung":
Signalwort für die weniger schwerwiegenden Gefahrenkategorien;

Gefahrenhinweis
Textaussage zu einer bestimmten Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie, die die 
Art und gegebenenfalls den Schweregrad der von einem gefährlichen Stoff oder 
Gemisch ausgehenden Gefahr beschreibt.
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Stoffe/Gemische sind zu beurteilen und zu bewerten hinsichtlich der
§ physikalische Gefahren,
§ Gesundheitsgefahren,
§ schädlichen Wirkungen auf die Umwelt,
§ sonstigen Gefahren.

KO-Kriterien-System

A Gefahrenpiktogramme:
Signalwort Gefahr für schwerwiegende Gefahrenkategorien 

B H-Kriterien für physikalische Gefahren

H-Kriterien für Gesundheitsgefahren

C CMR-Stoffe (Carcinogenic, Mutagenic and toxic to Reproduckon)
Kategorie 1 A und 1 B

D Verbotsregelungen (Industrieemissions-Richtlinie, TRGS 602 etc.)

E gesetzlich/behördlich diskriminierte Stoffe  (z.B. Phthalate durch UBA)
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Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 
November 2010 über Industrieemissionen

Industrieemissions-Richtlinie - IE-RL 

Kapitel V
Sondervorschriften für Anlagen und Tätigkeiten, bei denen organische 
Lösungsmittel eingesetzt werden

Artikel 58 Substitution gefährlicher Stoffe
Stoffe oder Mischungen, denen aufgrund ihres Gehalts an flüchtigen organischen 
Verbindungen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als karzinogen, 
mutagen oder reproduktionstoxisch eingestuft sind, die Gefahrenhinweise H340, 
H350, H350i, H360D oder H360F zugeordnet oder die mit diesen Hinweisen zu 
kennzeichnen sind, werden in kürzest möglicher Frist soweit wie möglich durch 
weniger schädliche Stoffe oder Mischungen ersetzt.
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Ausnahmen für Substitutionen

Bei allen Stoffen/Gemischen, für die es rechtlich fixierte Regeln wie z.B. für
die Kältemittel gibt, ist der Spielraum für ein ausführendes Unternehmen,
das zur Substitutionsprüfung verpflichtet ist, sehr begrenzt.

Durch die F-Gase-VO sind eine Reihe von Kältemitteln aus dem Verkehr
gezogen worden. Und unter dem Aspekt des Treibhauspotenzial GWP werden
in Zukunft Kältemittel mit niedrigem GWP und natürliche Kältemittel und
Kohlenwasserstoffe zum Einsatz kommen.

Für ausführende Unternehmen ist das Substitutionspotenzial und die
Einflussnahme auf den Betreiber der Anlage sehr begrenzt.

a) Bei Anlagen im Bestand muss in der Regel auf die Kältemittel
zurückgegriffen werden, die in der Anlage enthalten sind und für die die
Anlage konzipiert wurde.

b) Bei Neuanlagen definiert der Planer über die Ausschreibung die zum
Einsatz kommenden Kältemittel.
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Anwendungsbeispiel

Glysantin G 48-24 (Kühlerschutzmittel)
Informationen aus dem SDB

1. Piktogramm:

2. Signalwort: Achtung

3. Gefahrenhinweise:
H 302 gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H 373 kann die Organe (Niere) schädigen nach

längerer oder wiederholter Exposition

4. Gefahrenhinweise für gefährliche Inhaltsstoffe (GHS)
H 361d kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen
H 319 verursacht schwere Augenreizung
H360FD kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen; kann das

Kind im Mutterleib schädigen

Gefährdungsbeurteilung: wurde nicht durchgeführt, 
da das Produkt vom Fahrzeughersteller vorgegeben ist.
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Zusammenfassung

Die Anforderungen hinsichtlich Gefährdungsbeurteilung und 

Substitutionsprüfung sind gerechtfertigt!

Aber: Die Realisierung ist eine echte Herausforderung!

Denn: Es gibt kein allgemein verbindliches System zur Feststellung der

Gefährlichkeit eines Stoffes/Gemisches.

Gleichwohl ist die Feststellung der Gefährlichkeit eines

Stoffes/Gemisches erforderlich!

Aber und das ist die Gretchenfrage:

Wo findet man die Alternativstoffe/-gemische, die die gleiche

Eigenschaft abbilden, um sie dann auch dem Bewertungssystem 

zur Feststellung der Gefährlichkeit zu unterwerfen? 

Und: Wer hat die Zeit und das Personal dazu?
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HERZLICHEN DANK

FÜR IHRE

AUFMERKSAMKEIT
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